
Die Inhaber der jeweiligen Datensammlungen trifft auch die Pflicht, der Datenschutzstelle

jährlich die angefallenen Ánderungen in der Sammlung zu melden.'??

Die vereinfachte Anmeldung von Datensammlungen?? ist für Privatpersonen in Art 4b

DSV,für Behórden in Art 17a DSV geregelt und inhaltlich jeweils deckungsgleich. Zentrale

Prämisse für deren Zulässigkeit ist, dass durch die Datenverarbeitung die Persónlichkeit der

betroffenen Person nicht gefährdet „erscheint“, dh dass die Gefahr einer Persónlichkeitsver-

letzung nicht vorliegt bzw nicht imminentscheint.!?^' Die Datenschutzstelle muss diese Vo-

raussetzungen prüfen und hierauf die vereinfachte Anmeldungallenfalls zulassen.'^? Abs 1

der Art 4b und 17a DSV enthält eine Aufzählung an Eigenschaften der Datensammlung, wel-

che bei der Überprüfung berücksichtigt werden müssen. Diese sind der Verarbeitungszweck,

die verarbeiteten Daten (und damit auch deren allfällige Qualifikation als besonders schüt-

zenswerte Daten), die betroffenen Personen, die Empfänger im Falle einer Weitergabe und

die Dauer der Aufbewahrung der Daten. Durch den demonstrativen Charakter dieser Aufzäh-

lung kann die Datenschutzstelle die Vereinbarkeit der Datenverarbeitung mit den Persönlich-

keitsrechten der betroffenen Personen an weiteren Kriterien prüfen. Gem Art 4b bzw 17a Abs

1 DSV hat die Datenschutzstelle eine Prüfung nur auf entsprechendes Ersuchen der datenver-

arbeitenden Privatperson bzw Behörde vorzunehmen.

Durch den Wegfall der allgemeinen Meldepflicht und der damit verbundenen verein-

fachten Meldung des Verantwortlichen findet durch die DS-GVO ein Paradigmenwechsel im

liechtensteinischen Datenschutzrecht statt: Nunmehr ist die Meldepflicht daran geknüpft, dass

die Datenschutzstelle als Aufsichtsbehörde darum anfragen muss (Art 36 Abs 4 DS-GVO).

Im Falle des entsprechenden Gesuchs muss der Verantwortliche bzw der Auftragsverarbeiter

das Verzeichnis vorlegen; die enthaltenen Informationen entsprechen im Kern jenen des

Art 15 Abs 5 DSG, unterscheiden sich allerdings in mehreren Belangen: Nicht aufgenommen

werden muss die Person, bei welcher das Auskunftsrecht geltend gemacht werden kann; hinzu

treten andererseits die Übermittlungen der Daten in Drittstaaten (sofern sie vorliegen) und die

Beschreibung der sicherheitsfórdernden Mafsnahmen. Auch wird mittels Art 30 Abs 2 DS-

 

1039 Vg] Stabsstelle für Datenschutz, Tátigkeitsbericht 2003, 16. Auf diese Weise wird der Grundsatz der Daten-
richtigkeit gewahrt und im Zuge dessen auch der betroffenen Persondie

1049 Zum Entstehungsprozess der Regelung über die vereinfachte Anmeldung s BuA 64/2011, 136.
1041 Wesentlich hierbei ist — auch im Einklang mit einer richtlinienkonformen Interpretation, dass die Wahr-
scheinlichkeit einer Persónlichkeitsverletzung der betroffenen Person als gering einzustufenist.

1022 Dies ergibt sich aus dem Wortlaut von Art 4b resp 17a DSV.
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